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Eine Mchmgeschichle der lnMsl.
Schweiz in Niogrnjjhien.

Unter dem Titel „Helden und Heldinnen des

christlichen Glaubens und der christlichen Liebe ans dem

Schweizerland" (Versuch einer schweizerischen Kirchenge-

schichte in Biographien) wird nächster Tage bei Hurter in

Schaffhausen ein Buch erscheinen, welches bei Geistlichen

und Weltlichen eine um so willkommenere Aufnahme finden

dürfte, da Se. Gn. Bischof Carl von Basel dem-

selben die kirchliche Genehmigung ertheilt hat und dasselbe

einem katholischer Seits längst gefühlten Bedürfniß abzu-

helfen sucht.

Das Buch hat eine doppelte Aufgabe: es soll erstens
das Leben und Wirken jener denkwürdigen Personen, welche

sich auf dem Felde des christlichen Glaubens und der christ--

lichen Liebe um unser Vaterland besonders verdient ge-

macht haben, darstellen und zur Nachahmung ihrer Tugen-

den aufmuntern; es soll zweitens in diesen Lebensbildern

zugleich die schweizerische Kirchengeschichte in ihren Haupt-

Momenten erzählen und so das Einzelne zum Ganzen ver-

binden. Zu diesem Zwecke wurde die Schrift in fünf
Zeiträume eingetheilt: I) Die Legendenzeit oder erste

Keime des Christenthums (I.—V. Jahrh.); 2) die Ver-

breitung des Christenthums durch die Mönche (V.—X.
Jahrh.); 3) die christliche Blüthezeit in dem Mittelalter
und in den ersten Jahrhunderten des Schweizerbundes

(X. bis und mit XV. Jahrh.); 4) die Glaubensspaltung;

falsche Reformation und wahre Restauration der christlichen

Kirche (XVI.—XVII. Jahrh.); 5) die Neuzeit, Beknech-

tnng des Christenthums durch die Revolution und kirchli-

chen Befreiungsversnche in unsern Tagen (XVIII. n. XIX.
Jahrh.). Jedem Zeiträume wird eine geschichtliche
Uebersicht voransgesandt, dann werden die Biographien

derjenigen Personen, welche in diesem Zeitraume besonders

in den Gang der kirchlichen Ereignisse eingegriffen, mit-

getheilt, in die durch Akten und Quellenwcrke bewährte

Geschichte des Einzelnen die Geschichte des Ganzen ver-

flochten und so eine „Kllrchengeschickte der katholischen

Schweiz in Lebensbildern" zusammengestellt.

Mit Erlaubniß des Verfassers, welcher als Mitarbeiter
der Kirchenzeitung unsern Lesern bekannt ist,, theilen wir
bier einige vorläufige Auszüge aus den geschichtlichen Ueber-

sichten der fünf Zeiträume mit, wünschend, dadurch vie

Hochw. Geistlichkeit, sowie die Laien mit dem Inhalt die- ^
ser Schrift näher vertraut zu machen, und dadurch ihnen

zugleich ein Gesammtbild unserer Kirchengeschichte vom ka-

tholischen Srandpunkte aufzurollen.

Erster Zeitraum (I.—V. Jahrh.). Legendenzeit.

Erste Aussaat des Christenthums in Helvetieu zur Zeit
der Römerherrschaft.

Geschichtliche Uebersicht.
Das Land, welches zwischen dem Rhein, dem Jura

und den Alpen liegt und das heutzutage „Schweizerland"
genannt werd, wurde zur Zeit, als Christus das große

Erlösnngswerk des Menschengeschlechts auf dem Kalvarien-

berg vollbrachte, von den Helvetiern bewohnt, östlich neben

ihnen hausten die Rhätier und westlich, im Rhvdannsthal,
die Mobrogen und andere heidnische Stämme. Diese
Völker hatten das Glück, frühzeitig das Licht des christli-
chen Evangeliums zu gewahren. Geschichtlich erwiesen ist,

daß in dem benachbarten Gallien zu I^uManum (dem

heutigen Lyon) schon in der Mitte des 2. Jahrhunderts
ver hl. Pothin als Bischof auftrat und in der Umgegend

mehrere christliche Gemeinden stiftete; das Gleiche that
sein unmittelbarer Nachfolger, der gelehrte Jrenäus, der

Schüler Polycarps, der selbst ein Schüler des Apostel

Johannes gewesen*). Ebenso waren in Oberitalien in
Ä-Iockiolanuin (dem heutigen Mailand) und in Germanien

zu UoZuntia (dem heutigen Mainz) frühzeitig bischöfliche

Kirchen.

Aus diesen Nachbarländern kam sofort der Same des

Christenthums in das Hclvetierland. In Eonova (Genf)
war um das Jahr 330 eine Christengemeinde und im

Jahr 390 finden wir bereits einen urkundlich erwiesenen

2) Lussd., Wst. Deelss. Did. V. 1.
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Bischof von Genf (Jsak)*). — In àontiouia (Avenche)

blühte frühzeitig eine christliche Gemeinde, und Marins,
welcher im Jahr 589 den Bischofssitz dieser Stadt nach

Imusonium (Lausanne) verlegte, wird bereits als der 23.

Bischof von Aventicum angegeben**). — àZnà Ran-

raaoruin (Basel-Angst) und später (lsstrum robur (Basel)

zählten ebenfalls Christen in ihrer Mitte. Die Reihen-

folge der Bischöfe von Basel, wenn wir auch deren Namen

urkundlich nicht kennen, steigt zweifelsohne bis in das

römische Alterthum***). Das Gleiche gilt von Vinäo-
nisss, (Windisch), dessen Bischöfe später ihren Sitz nach

(lonstnntia (Konstanz) am Imous LriKÄntious (Bodensee)

verlegten st). Daß Rhätien schon im zweiten und dritten

Jahrhundert christliche Gemeinden hatte, ist historisch er-

wiesen; ebenso daß dasselbe im vierten Jahrhundert ein

eigenes Bisthnm (Lurisusis) bildete, und daß im Jahr
452 der Name des Bischofs Asimus von Chnr in den

Akten der zu Mailand gehaltenen Synode unter den bi-

schöflichen Unterschriften erscheint stst). Im Wallis endlich

finden wir nicht nur im Jahr 359 schon einen urkundlich

erwiesenen Bischof Theodor zu Oetoclurum (bei Martinach),
sondern im Jahr 392 treffen wir eine ganze christliche

Legion (Uoxio Nllebuiàu), welche laut historischen Zeug-

nisten in Masse bei ^xaunum (bei St. Moriz) im Wallis
für den christlichen Glauben den Martertod erduldete, und

von denen einige Mitglieder bei Luloâurnm an der Aare

(Solvthurn) und beim (lustrum llllwivum am Zürichsee

(Zürich) ebenfalls die Marterkrone erlangten ststst).

Nebst diesen auf schriftlichen Urkunden beruhenden Be-

weisen haben wir noch andere Denkmale, welche unbestreit-

bar darlegen, daß die christliche Lehre schon zur Zeit der

Römerherrschaft in Helvetien ausgesäet war. Es sind dieß

die christlichen Symbole (Zeichen) auf römischen und kelti-

scheu Alterthümern, welche in der Schweiz zu verschiedenen

Zeiten und an verschiedeneu Orten aufgefunden, leider

aber nicht immer genugsam beachtet und aufbewahrt wnr-
den. So sind, um nur einige Beispiele anzuführen, unter
den Ruinen zu Windisch, zu Bel-air und auf mehreren

Punkten des Waadtlandes, zu Ins im Seeland, zu Solo-
thurn und auf dem Hünenberg bei Solothurn, bei Sitten
(Lklluuuin) im Wallis, in Basxl auf dem Platze, wo das

*) 8xc>n, Iiistoire tie (lenüve I. — ve liivni-, êeluireissemeris sur
lu lésion tliêdieiurs. Luris 177g.

OUronie. I.UUS, Ldurt. eàit. iVIutile 1840.

àlouuiueuts às l'Lvèàe às Là pur Irorûllut, — Schneller,
die Bischöfe von Basel, Einleit. II ze.

t) dlsuAurt. Dxiseox. Lîouànt. Tom. I.
chch) LioUioru Lxisooxut. klurioirs. LrolsZ-. IX—— Älunsi don-

eil. I. II. x. 1371.

ttt)Ds Rivui!, eelaireisssmens sud lu lêxiou tàêbêià Luris 1779.

(lustrum Robur gestanden ic., Antiquitäten, Inschriften,
Grabsteine ic. aufgedeckt worden, welche christliche Symbole,
namentlich griechische Kreuzzeichen darstellten, was die obige

Andeutung, daß das Evangelium von RuZäuuum nach

Helvetien gewandert, bestätigt*).
An diese Urkunden und Denkmale reiht sich ferner der

Kranz der christlichen Legenden. Bezüglich dieser heil-

gen Sagen ist jedoch zu bemerken, daß viele derselben in

den späteren Jahrhunderten durch Zusätze, Dichtungen und

Ausschmückungen aller Art so entstellt worden sind, daß

der ursprüngliche Kern oft schwer mehr erkannt, das Wahre

von dem Falschen kaum mehr unterschieden werden kann.

Doch wenn wir diese Legenden auch nur wie Volkssagen

und mündliche Ueberlieferungen betrachten wollen, so bilden

sie immerhin einen beachteuswerthen Stoff, dessen Sichtung
der historischen Kritik anheimfällt. Auch hat die Kritik,

seitdem sie die Legenden und Sagen nicht mehr von vorne-

herein als verwerstich glaubt, sondern dieselben näher und

gewissenhafter prüft, bereits in mehr als einer Legende

den historisch richtigen Kern wieder aufgefunden. Im be-

sondern haben jene Legenden Werth, welche durch andere

urkundliche Belege und Denkmale bestätigt und unterstützt

werden und wo wir also die Gewißheit haben, daß die-

selben wenigstens eine geschichtliche Grundlage besitzen, wenn

sie auch in Beziehung auf Namen, Ort, Zeit und die

einzelnen Thatsachen viel Ungewisses enthalten mögen.

Solche christliche Legenden, welche bis in die erste»

Jahrhunderte hinaufgehen und die mehr oder weniger

auf einer ursprünglichen historischen Grundlage beruhe»,

besitzt unser Schweizerland mehrere und unter diesen einige,

in welchen der geschichtliche Kern durch historische Denk-

male ohne große Schwierigkeit ermittelt werden kann, wie

bei dem hl. Mauritz und den übrigen, thebäischen Märty-

rern, dem hl. Lucius, dem hl. Redelos und dem hl. Gau-

dens in Rhätien ic. Alle diese Legenden stimmen in ihm»

Hauptinhalt darin überein, daß das Christenthum schau

zur Römerzeit in unserem Vaterlande bekannt war und An-

Hänger zählte, was für unsern Gesichtspunkt hier das

Wesentliche ist. —
Es konnte dieß auch gemäß den dazumaligen Zeitver-

hältnisien nicht anders sein. War doch Helvetien zu

Zeit eine römische Provinz, in welcher die Eroberer Castra,

Coionien und Straßen bauten und mit der römische» K»l'

tur auch den römischen Kultus einführten. Dieser Auliu-

war aber gerade zu dieser Zeit im gesummten römische»

Reich bereits ein zweifacher, der alte heidnische ai-

S taats-Religion und der christliche als neuanstl»'

Vergl. über die Antiquitäten Haller, Troyon, Bonstetten,

Orelli, Gerlach :c. zc.
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hende Volks-Religion; in Italien, in Gallien, in Bri-
tannieu, in Hispanien, in Germanien zc., in allen römi-
sehen Provinzen, selbst in den römischen Legionen sehen

wir in dieser Zeit das Heidenthnm und das Christenthum
neben einander und gegen einander stehen, und auch in

unserem Vaterland mußte sich schlnßfolglich im Einzelnen

das Bild des Ganzen wiederspiegeln. Wer noch einen

Zweifel hierüber haben könnte, den verweisen wir zum

Schlüsse ans das Zeugniß des Geschichtschreibers Sozome-

nns s-s 45V), welcher ausdrücklich sagt, daß „die Völker

am Rhein schon vor Constantin christlich waren"*).
Gestützt ans diese Momente und Quellen führt der

Verfasser ans dem ersten Zeitraum folgende Lebens-
bild er vor:

1) Die Legende des hl. Beat, des sogen, ersten Schwei-

zerapostels.

2) Die Geschichte und Legende des hl. Lucius, Königs

von England und s. g. ersten Apostels des Rhätier-
landes.

Z) Die Geschichte des hl. Mauritius und der the-
bäischen Legton im Walliserland.

4) Die Geschichte und Legende des hl. Urs und Vik-
tor nnd ihrer Genossen in Solothurn. »

5) Die Geschichte und Legende des hl. Felix und

Régula und Exuperantius in Zürich.

ll) Die Geschichte und Legende der hl. Verena in

Zurzach.

7) Die Geschichte nnd Legende des hl. Fide lis nnd

des hl. Gaud ens im Rhätierland.

In diesen sieben Biographien aus dem ersten Zeit-

räume werden die kirchlichen Ereignisse des I.—V. Jahr-
Hunderts eingeflochten und so ein Gesammtbild über die

erste Aussaat des Christenthums in Helvetien dargestellt.

Zweiter Zeitraum (V.—X. Jahrh.).

Verbreitung des Christenthums durch die Mönche.

Geschichtliche Uebersicht. >

Das heidnische Rom hatte drei Jahrhunderte hindurch

die Christen mit Feuer und Schwert verfolgt; dann aber

schenkte Constantin denselben den Frieden und vom vier-

ten Jahrhundert an gab es römische Kaiser, welche dem

Krcnze huldigten, die heidnischen Tempel schlössen und

christliche Kirchen bauten. — Auch im Schweizerlaudc hatte

sich das Christenthum nach hergestelltem Religionsfrieden

einwickelt; die Geschichte nennnt uns in unserm Vater-

lande um diese Zeit bereits sechs bischöfliche Kirchen. Al-

lein da ließ der, die Schicksale der Völker ordnende Gott

wie über baß ganze römische Reich so auch über unser

Vaterland Jahrhunderte der Verwirrung, der Verheerung
und der Verwüstung heranbrechen.

Es läßt sich nicht verkennen, daß viele der römischen

Herrscher, obschon sie sich im vierten Jahrhundert Christen

nannten, dennoch keineswegs christlich lebten; dem Namen

nach war das Reich christlich, der That nnd Sitte nach

heidnisch. „Die Fürsten und die Völker hatten in großer

Mehrheit das Christenthum angenommen, doch im Grunde

war die weltliche Gesellschaft in ihren Institutionen, Ge-

setzen und Sitten heidnisch geblieben"*). Da saß Gott
über die Fürsten und Völker des gebildeten oder richtiger
verbildeten Europas zu Gericht, und seine mächtige Hand

rief aus dem Norden wilde barbarische Völkerschaften her-

bei, um durch sie den verdorbenen römisch-heidnischen Cnl-
tus auszurotten und auf den Trümmern desselben eine neue

christliche Welt zu gründen.
Einem unwiederstehlichen Dränge folgend, wälzten sich

die barbarischen Völker aus ihren nördlichen Regionen ge-

gen den Süden, der Donau entlang, über die Alpen,
Vogesen, Sevennen, Pyrenäen nach Italien, Gallien,
Spanien, nicht wie ein Bergstrom plötzlich einbrechend und

ebenso schnell wieder versigend — sondern wie die langsam
anschwellende Meeresfluth, jetzt vorschrcitend, jetzt zurück-

weichend, jetzt steigend, jetzt sinkend und am Ende kraft
der innern unbezähmbaren Gewalt Alles überwogend. Ohne
von ihrer providentielle» Sendung etwas zu ahnen, kom-

men diese barbarischen Völker als sichtbare Werkzeuge der

göttlichen Strafgerechtigkeit, als Rächer der erwürgten

Märtyrer und der durch heidnische Grausamkeit und Wol-
lust mißbrauchten Menschheit, vergießen Blut in Strömen
und erneuern mit ihrem eigenen Blut das Lebensmark des

erschöpften Europa's. Bei ihrer ersten Berührung mit dem

Christenthum war das Verhalten dieser barbarischen Völ-
kerschaften unschlüssig; langsam nur nnd zweideutig näher»
sie sich demselben. Wenn es auch unter den einwandern-
ten Gothenstämme» frühzeitig Christen gab, wenn auch der
siegreiche Alarich im Anfang des 5. Jahrhunderts bei der

Plünderung Roms die christlichen Kirchen und die christli
chen Heiligthümer zu schonen befiehlt; wenn auch die beiden

gefürchtetsten Häuptlinge Geiserich und Attila auf die Bitte
des christlichen Papsts Leo ihren wilden Schaaren Halt
gebieten; so ist es dennoch Thatsache, daß zwei volle Jahr-
Hunderte der Wanderungen in der christlichen Welt nicht
vermochten, die Sieger für die Religion der Besiegten zu

gewinnen; die Sachsen, die Franken, die Gepiden, die
Alanen blieben heidnisch, und was, noch schlimmer, die
Westgothen, die Ostgothen, die Burguignonen, die Sue-
ven, die Wandalen fielen der arianischen Irrlehre anheim.

ch Losomenns II. 6. ch dàot, Histoire âe ta civilisation, 2. Isyou.
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So kam es, daß. die jungen, von Leidenschaft glühenden

Barbarenstännne nach ihrer sieggekrönten Einwanderung

auf dem Punkte stunden, von der alt-eingebürgerten Un-

sittlichkeit unterjocht zu werden; die Einwanderung schwin-

delte am Abgrunde eines großen Lasterpfuhls; Europa lief

Gefahr, wohl den Herrn gewechselt, viel Blut verspritzt,

viel Land verheert, viele Städte zerstört — aber sich selbst

nicht gebessert zu haben.

Da schritt Gott zum zweitenmal ein, aber nicht als ein

rächender, sondern als ein gnädiger Gott, und im Ueber-

maß seiner endlosen Barmherzigkeit berief er aus den Wü-

steneien des Orients, den Einöden Afrikas eine zweite

Einwanderung; die Berufenen waren Männer in dunklen

Gewändern, streng gegen sich, liebreich gegen Andere,

opferwillig und unverzagt, nichts für sich, Alles für Gott
und die Mittmenschen wollend und unternehmend, es wa-

ren — christliche Mön ch e. Wo die ersten Eiugewan-
derten mit Mord und Brand verwüstend gehaust, da la-

gerten sich die zweiten friedlich in die Mitte der Verhee-

rung, urbarsten das Land und was noch mehr, urbarsten

das Volk, bezähmten nicht nur den Arm, sondern auch

den Geist der siegreichen Barbaren, pflanzten das Panier
der Christusreligion im Schooße des verjüngten Europa's
wieder auf und erhoben die menschliche Gesellschaft in Wahr-
heit zu einer christlichen. Ohne die Barbaren war die rö-
mische Welt ein Abgrund von Knechtschaft und Fäulniß,
ohne die Mönche bildeten die eingewanderten Barbaren ein

Chaos, durch die doppelte Einwanderung der Barbaren
und der Mönche gestaltete sich eine neue — die christliche
Welt, beide dienten als Werkzeuge in der Hand der gött-
lichen Vorsehung, um die getaufte Menschheit — wie einst
die Beschnittenen zur Zeit Abrahams — vor dem sittlichen
und geistigen Verfall zu retten*).

Die hl. Männer, welche in diesem zweiten Zeit-
räume (V. — X. Jahrh.) gleichsam deu Samen des Evan-
geliums zum zweitenmal im Helvetierland aussäeten und

verbreiteten, waren vorzugsweise:
der hl. Gall in St. Gallen;
der hl. Sigisbert in Dissentis;
der hl. Fr idol in im Glarnerland und zu Sä-

ckingen am Rhein;
die h h. G e r m a n, H y m e r u n d N r sicin im n ô r d -

lichen Juragebirg;
die hh. Roman und Lnpicin im südlichen Jura-

gebirg;
der hl. Pirmin im Thurgau, Reichenau und

Pfäffers;
die hh. Meinrad und Ben no in Ein si edel».

Vergl, Montalembert, Das Mönchthum im Abendland (Schweiz.
Kirchenzeitung Nr. 7—g. t8SS).

Im Geiste dieser Uebersicht erzählt sodann der Verfas-

ser in einläßlichen Lebensbildern, was die Geschichte
von dem Leben und Wirken dieser, um die geistige und

materielle Kultur unseres Vaterlandes hochverdienten heil.

Mönche aufbewahrt hat, und schließt so den zweiten
Zeitraum. (Fortsetzung folgt.)

2î5l)chtlì >-> A Am heutigen Sonntag
wird in Gkltf zum ersten Mal das hl. Meßopfer in der

neuen Kathedralkirche dargebracht. Se. Gn. Bischof

Marilley wohnt der Eröffnung bei. Die feierliche Ein-

weihung der Kirche erfolgt erst später.

^ Monsign. Bovieri, päpstlicher Jnternuntius ist

von seiner Reise aus der Buudesstadt zurückgekehrt.

>-! S Wie wir veruehmeu, liegt die Bildung von

schweiz. P i us - V er e in e n in mehrern Gemeinden im

Wurf, so u. A. in Schwhz, in Buttisholz, in Nottwil,
in Hochdorf, im Kt. Tessin :c. Laßt den guten Gedanken

zur That werden I

^ Ä« Pädagogisches. Das „Neue Tagblatt" von St. Gal-

len sagt über die Stellung d er Ka th o l i ken in der

Schweiz, bezüglich ihrer pädagogischen Ver-
Hältnisse: „Die Wahrnehmungen der wenigen jüngste»

Jahre haben bewiesen, daß es ein großer Irrthum der

indifferentistischen Nivellirungskünstler wäre, zu erwarten,

daß die Katholiken sich in Folge der Zertrümmerung der

frühern katholisch.?» Schulanstalten selbst aufgeben werden.

An die Stelle derselben treten neue Institute, wenn man

sie nicht im Jnlande gestattet, im Auslande. Bereits hat

die erweiterte Schule in Ein siedeln einen gegründeten

Ruf und starken Besuch; die in Schwyz folgt auf dein

Fuße nach; eine ähnliche Anstalt in Freiburg kann nicht

lange ausbleiben, es wäre denn, daß unbefugte Bun-

desgewalt solches hinderte. In wie fern diese innern An-

stalten nicht genügen, werden sie durch auswärtige er-

gänzt; wir zitiren das Jesuiteukollegium in Feldkirch,
das angehende Gymnasium in der Mehrerau. Denselben

schließen sich an verschiedene Mädchen-Erziehungsanstalten

an der Grenze der Schweiz oder in nicht gerade großer

Entfernung von derselben. Die meisten katolifchen und

gemischten Kantone liefern ihr Kontingent zu solchen An-

stalten für Knaben und Mädchen. Für St. Gallen ins-

besondere fällt in Betracht, daß ein guter Theil setner

Zöglinge beiderlei Geschlechtes außer den Kanton versetzt

wird, da die Bedürfnisse der Katholiken, wie sie selbst

solche verstehen und auffassen, nicht im eigenen Gebiet W-

friedigung finden. Dem Land entgeht dadurch manch

schöne Summe, die außer den Kanton, beziehungsweP

(Siehe Beiblatt Nr. ab-)
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außer die Schweiz, bezahlt wird. Das ist der Unse g en,
der auf der Unfreiheit haftet, manch' andere Nachtheile

ungerechnet, welche jedes Land trägt, das nicht zugeben

will, daß die Jugend aller seiner Vokstheile nach den

Wünschen der Eltern erzogen werde."

^ Das katholische Havptorgan „DcutschliMd" schreibt:

„Vom badischeu Großherzog Leopold I-, hieß es seiner Zeit, er

sei zur Behauptung des Sequesters entgegen den schweiz. Re-

klamationen zu gutem Theile durch die Absicht bestimmt wor-
den, die Benediktiuerabtci Rheiuau vor der in Zürich augestreb-

ten Auflösung zu schützen. Jetzt, da durch einen Vertrag
zwischen Baden und der Schweiz der Sequester aufge-

hoben, so wird die Lust nach dem schönen Gut be-

friedigt werden können. Durch Aufhebung des Sequesters
kommen nämlich in die Hände der Regierung von Aargau
(vom Kollegiatstift Zurzach) -76,327 Fr., Thurgau (vom

Kloster St. Katharina-Thal) 176,106 Fr., Zürich (von
der Abtei Rheinan nach Abzug der Kompeteuzkosten)

1,193,000 Fr."
S Apropos die Glocken. Der Oberländer Anzeiger

erinnerte im Gegensatze zu der eidgenössischen Vergabung

für die katholische Kirche zu Bern an den Umstand, daß

die protestantischen Gotteshäuser in Luzern, Freiburg und

Sitten keine Glocken haben, weil man ihnen das Läuten

nicht erlaubt habe. Hierauf bemerkt die Schwyzer Ztg. :

„Es bedarf hiezu keiner Erlaubniß mehr Angesichts der

neuen Bundesverfassung, welche die freie und uneinge-

schränkte Ausübung des reformirten wie des katholischen

Gottesdienstes im Umfang der ganzen Eidgenossenschaft

gewährleistet. Der Oberländer Anzeiger würde vielen Ka-

tholiken sogar einen angenehmen Dienst erweisen, wenn er

seine reformirten Glaubensbrüder an den genannten kathv-

lischen Orten dazu bewegen wollte, Glocken anzuschaffen

und wacker zu läuten, denn alsdann würden auch die Ka-

tholiken in Zürich, Lausanne, Vivis und andern prote-

stantischeu Städten es wagen dürfen, an ihre Kirchen

Thürme zu bauen und darin Glocken anzubringen. Woll-
ten dagegen die Katholischen den Anfang machen, so könnte

es vielleicht noch Anstoß erregen."

>-l n St. Gallen. Die „St. Galler Ztg." bewirft auch

den Hochw. Pater Theodosius mit ihrem Schmutze — und

da hat sie gewissermaßen recht, denn keinem radikalen

Blatte als der „St. Galler Ztg." steht es besser an, jenen

hochherzigen, unermüdlichen, von allen Menschen mit eini-

gcr Humanität und christlicher Civilisation, hochgeachteten

Ordenspriester, mit dem Gifte der Lüge und der Ver-

dächrigung zu verfolgen. Und da fehlte dem hervorragen-
den Namen dieses so verdienten Paters noch eine schöne

Eigenschaft aller großen Diener der göttlichen Liebe, näm-

lich die, daß Neid und Haß der Elenden ihn beschmutzen.

„Wahrlich, Pater Theodosius wäre nicht der verdienstvolle

Gottesmann, den er ist, würde er nicht von Blättern wie
die St. Gallerin verdächtigt und verläumdet," sagt der

„Wahrheitsfreund."
>-« AntcrwaldkN. (Brief.) Der Pius-Verein von

Wölfen schießen hat in seiner Versammlung vom 24.

August die Nothwendigkeit eingesehen und beschlossen, sich

bei Zeiten um einen guten christlichen Haus-Kal en-
der umzusehen, der mit gutem Gewissen verbreitet und

mit Frucht und Nutzen gelesen werden dürfe. (Vergleiche
die Einladung an die Kalender-Verleger am Schlüsse der

heutigen Kilchenzeitung.)
N WMjz. Die à Val." meldet, der Staats-

rath habe darüber berathen, ob dem Bischof Eröffnungen

zu machen seien znm Zweck, die Beziehungen zwischen Staat
und Kirche zu regeln, und Hr. Allet sei beauftragt, sich

diesfalls mit dem Ordinariat der Diözese in's Vernehmen

zn setzen. Von welchem Geiste diese Unterhandlungen dik-

tirt sein werden, dafür zeugt wohl die gleichzeitig von der

„Cà" gemeldete Thatsache, daß der Staatsrath den Ent-
wurf eines revidirten Unterrichtsgesetzes dem Bischof vor- »

legt, mit der Bitte, er möge seine speziellen Wünsche zu
erkennen geben. Diese Nachricht setzt den intoleranten
„Bund" in Aufregung und in seiner Polizeistaat-Manie
jammert er: „Die Jesuiten sind fort aus Freiburg und

„Wallis, aber der Staat steuert wieder mit vollen Segeln
„dem Hafen der alleinseligmachenden Kirche zu I"

" Freiburg. Die geistlichen Exercitien, welche der

Hochw. Bischof M aril ley seiner Geistlichkeit ertheilte,
sind mit segensreichem Erfolge gekrönt worden. 143 Prie-
ster haben sich dabei betheiligt. Würde» die geistlichen

Exercitien in den übrigen Bisthümern der Schweiz einen

minder heilsamen Erfolg haben?
Wie Sie wissen, haben radikale Blätter ausgestreut,

daß der Hochw. Stadtpfarrer von Freiburg in Folge des

mehrerwähnten Zirkulars des Unterrichtsdirektors in die

Mädchenschule eingetreten, und die Lehrerin, weil mit
einem Protestanten verheirathet, als Konkubine signalisirt
habe. Wrr sind zu der Erklärung ermächtigt, daß jene
Erzählung muthwillige Erfindung sei. Der Beweis der

Wahrheit dieser Erklärung liegt unwiderlegbar in der

Thatsache, daß der Pfarrer der Stadt Freiburg die Schu-
len gar nicht besucht hat, indem das Zirkular der Unterrichts-
direktion nur an die Pfarrer der Landgemeinden gerichtet war.

-i» Der neue Untcrrichtsplan des Kt. Frciburg ist im
Druck erschienen. Nach dem Vorschlag des Staastraths ist
das Gymnasium nur für den katholischen Kantonstheil be-

stimmt, die Professoren können geistlichen oder weltlichen
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Standes sein; die Geistlichen bedürfen zur Annahme der

Wahl die Erlaubniß ihres Bischofes. Das Nektrorat soll

stets einem Professor geistlichen Standes übertragen wer-
den. Die Wahl der Professoren geschieht durch den Staats-
rath. Zur Oberleitung der Kantonsschule, so wie des ge-

sammten Nnterrichtswesens, wird dem Erziehnngsdirektor
eine Stndicnkvmmissivn von 4 Mitgliedern beigegebcn, von

denen der Staatsrath 2 nach freier Wahl ans dem Laien-

stände, 2 nach einem Doppelvorschlag des Bischofs ans

dem Priesterstande ernennt.

An der Kantonsschnle soll ein Pensionat errichtet wer-

den. Ueber den Betrag des Kost- und Schuldgeldes fin-
det sich keine Bestimmung vor, sowie auch die Gehalte

der Professoren und die Stundenzahl ihres Unterrichts
einem Reglements überlassen ist. Ein Schlußartikel ver-

fügt: „Der Staatsrath wird provisorisch ermächtigt, die

Vollziehung auch anderer Artikel des Unterrichtsgesetzes

vom 23. September 1348 zu suspendiren oder zu er-

mäßigen."
>-> S Christliche Friedensliebe. Wie bei seiner

Wiederkehr, so begegnete der Hochw. Pischos Marilley auf

seiner jüngsten Pastvralreise durch die Diözese überall einer

Aufnahme von so inniger Anhänglichkeit von Seite des

ganzen Volkes, daß der vielgeprüfte Prälat diese Erschei-

nungen als eine süße Sühne erlebter Unbilden ansehen

kann. Uebrigens ist gerade das edel an ihm, daß er in
seinen vielen Anreden und Predigten nichts von jenen Un-

bilden spricht, und wo ihrer erwähnt wird, nur Worte

der Versöhnung und des Friedens ihnen entgegenzusetzen

hat. Wir sehen es übrigens als einen noch merkwürdigern

Triumph an, daß der vielverlästerte Bischof nun selbst Lob

erntet von Gegnern, die vor wenigen Jahren noch in allem

Ernste glaubten, daß mit der Rückkehr Marilley's der

Kanton Freiburg in Zank und Bürgerkrieg unfehlbar zu

Grunde gehe.

—i V Llljcru. (Brf. v. 1.) Während man allgemein

nach größern Salarie» jammert, während die meisten eid-

genössischen und Kantonsbeamteten bereits mit größern Ein-
kommen bedacht sind und, wie es scheint, noch mehr be-

dacht werden, während die ganze Lehrerschaft des Kantons

Luzern ganz sicher einem größern Einkommen entgegensieht,

so beschäftiget man sich im Kanton Luzern von Seite der

Regierung noch immer mit den sogenannten Pfrundbereini-

gungcu, d. h. man rechnet dem Pfarrer genau nach, was

er von dem Jahrzeitbnch, von den Quellen seines Ein-

kommens, seien es Gülten, Zehnden oder Bodenszins, für
ein jährliches Einkommen beziehe, und wenn dann diese

Summe diejenige Summe übertrifft, welche die Regierung

durch ein Gesetz seit vielen Jahren festgesetzt hat, so muß

der Ueberschuß in die sogenannte geistliche Kasse, welche

Spötter oft Danaidenfaß nennen, abgeliefert werden. Nun

sind hier zwei Sachen nicht zu übersehen: 1) Hind die

Verhältnisse seit Erlassnng des Gesetzes über Pfründein
kommen ganz anders geworden; der Werth des Geldes

ist wohl um einen Drittel gesunken und die Armuth und

die Ansprüche an den Geistlichen sind gestiegen, dürften

diese Umstände für Geistliche nicht billige Berücksichtigung

finden, warum haben die Regierungs rathe und ihre Be-

amleten die Salarie» erhöht? 2) Wer har den Staat
bevollmächtiget, ein solches Gesetz zu erlassen? Die Stifter
der Pfründen und Jahrzeiten? In den meisten Stiftungs-
briefen, ja, in einigen Jahrzeitsbüchern finden sich feier-

lich Verwahrungen gegen jeden Eingriff von Seite welt-

licher Behörde auf das Vermögen der Pfründe; andere

Stiftungsbriefe enthalten schreckliche Verwünschungen gegen

die, welche sich am Kirchenvermögen vergreifen. Oder hat

das katholische Volk den Staat dazu bevollmächtigt? Man

frage das Volk, d.h. das eigentliche Volk in den Pfarr-
gemeinden, und man wird eine entschiedene Antwort er-

halten. Wenn die Hochw. Geistlichkeit einig geht für die

Sache der Kirche, so wird der Staat sie hören; denn m

einer Republik ist im eigentlichen Sinn das Volk der

Staat und das Luzerner Volk hört immer seine Priester,

wenn sie einig für göttliches und kirchliches Recht auftrete».

Gott gebe stets unserer Priesterschaft den einheitlichen

katholischen Geist, damit die Feinde der Kirche durch ihr

ckivicko et imxoru nichts ausrichten.

^ A (Brf. v. 2.) Früher habe ich Ihnen geschrieben,

wie sehr es dem Geiste der katholischen Kirche und ihrem

Rechte, wie sehr es dem Geiste eines republikanischen Frei-

staates entgegen sei und wie unheilbringend es für Kirche

und Staat, für Gemeinde und Seelsorger sei, wenn der

Staat die bischöfliche Stelle vertrete und die Secl-

sorger willkürlich ernenne, wenn der Staat die Geistlichen

erziehe, ezaminixe und in ihren Würden promovire; eben-

so unpassend und dem Geiste der Familie, der Gemeinde

und der Republik widersprechend und oft sehr verderblich

ist es, wenn derselbe Staat sich das Monopol aneignet,

die Lehrer vom Professor bis zum letzten Schullehrer

zu ernennen, und der Gemeinde und den Privaten auf-

zudringen.

1) Der Familie heiligstes Gut sind die Kinder, sie

sind den Eltern mehr als Hab und Gut, mehr als Ha>^

und Hof, mehr als jedes andere Gut. Der Vater besorgt

in der Regel seine irdischen Güter selber, oder er w>h

wenigstens seine Aufsicht haben über die, welche seineS>acht

verwalten; wie unnatürlich und dem Geiste der Family

widersprechend ist es aber, weun die Eltern ihre Kind^

Schulmeistern anvertrauen müssen, die der Staat oft

der Gemeinde aufdringt, die voll Dünkelhaftigkeit,
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u»d Anmaßung den Eltern gegenüber auftrete», frech und

verächtlich über die Landleute sich aussprechen. Christliche
Eltern wollen in der Regel ihre Kinder nicht blos unter-

richten, sie wellen ihnen nicht blos einen Nürenbxrger-
Trachter voll Kenntnisse eintrichtern, sondern sie wollen

ihre liebe Jugend auch christlich heranbilden und erziehen

lassen ; fromme Sitte, Glaube und Religion, Unschuld und

Tugend sind ihnen die heiligsten Güter, und diese wollen

sie ihren Kindern erhalten wissen. Wie können aber die

Eltern hieven überzeugt sein, wenn ihnen von Staatswegen
ein Schulmeister gesandt wird, von dem sie nichts Anderes

wissen, als er sei kultivirt wie man z. B. im Aargau die

Schulmeister kultivire; er sei in einem aufgehobenen Klo-
ster geschulmeistert worden und rede den Kinder» viel von

einem Protestanten Dr. Scheer, von einem Pestalozzi und

andern Größen im Schulmeisterthnm mehr. Können, frage

ich, die Familien großes Zutrauen haben auf solche Schul-

meister, die sie nicht näher kennen,? Unmöglich. Was von

einer Familie gilt, das gilt von Dörfern und Gemeinden,

da die Gemeinden bekanntlich nur aus einer Vielheit von

Familien bestehen. Darum soll den Gemeinden Einfluß

auf die Wahl ihrer Schullehrer zustehen, damit ihnen

keine Erzieder ihrer Kinder aufgedrungen werden können,

zu denen sie vielleicht kein Zutrauen haben. Aber, wird

man entgegnen, der „Staat" besoldet die Lehrer und

hat somit das Recht, sie zu ernennen; allein in einer

demokratischen Republik ist (wohl gemerkt!) das Volk
der Staat, denn bekanntlich ist das Volk nicht der Re-

gienmg wegen da, sondern wohl umgekehrt, wie auch die

Kinder nicht des Schulmeisters wegen da sind, sondern

umgekehrt. Ueberhaupt hat man von unserm modernen

„Staat" eine viel zu hohe Idee; der „Staatsbegriff"
muß laut der demokratischen Auffassung bedeutend

herab gestimmt werden. Davon ein andermal Mehreres.

^ '.s Likberale Stimme für die Friinenklöster. Ans die

im „Landbvten" von Sursee ausgesprochene Befürchtung,

es sei die Aufhebung der noch im Kanton Luzern bestehen-

den Fr au enklöst er planirl, bemerkt der lieberale „Wäch-

ter" ans dem Thnrgau: „Die Luzerner werden doch nicht

zugeben, daß -in dem rein katholischen Kanton die schönen

Institute, deren Mitglieder sich nur durch eine segensreiche

Wirksamkeit bemerkbar machen, dem modernen Vandalis-

mus verfallen. Sie haben noch Platz neben den Eisenbah-

neu und ihrem Dienstpersonal."

>-< Aargao. Die „Botschaft" bemerkt: „Ihr Man-

»er aller Parteien, die ihr die Freiheit liebet, saget an:

„Gehört das wirklich zur republikanischen Freiheit, daß

start der alten Liebesknechtschaft jetzt die Gewissensknech-

tung so unverblümt über eine ganze Klasse der Gesellschaft?

über die Geistlichkeit, geüht werde wie hier. — Jedem

seine Freiheit, das ist die Grundlage der Freiheit überhaupt."

^ n Bremgarten. Keller und Voltaire. Während

Hr. Landammann Keller sich gegen die Einführung der

„barinhergigen Schwestern" ausgesprochen, ' äußerte sich der

Cultur-Patriarch Voltaire folgendermaßen über diese

Klosterfrauen: „Vielleicht gibt es nichts Größeres auf
Erden als das Opfer der körperlichen Vorzüge, der Ju-
gend und oft einer vornehmen Geburt, welches ein zar-
tcs Geschlecht bringt, um in den Kranken-Hänsern den

Zusammenfluß alles menschliche» Elendes zu lindern, dessen

Anblick so demüthigend für unsern Stolz, so empörend für
unsere Weichlichkett ist" „Wenn etwas mich bewegen

könnte, an die Göttlichkeit des Christenthums zu glauben,
sp wäre dieß das Wirken der barmherzigen Schwestern."

Aus der protestantische« Ichweh. Sonderbarer
und doch nicht sonderbarer Weise fanden die Apostel der

sittenlosen Mormonen-Sekte gerade im protestantischen

Kanton Zürich, dessen Bevölkerung sich als die aufgeklär-
teste der Schweiz spreizt, den fruchtbarsten Boden. Auch

hier fand man sich gezwungen, gegen Mormonen die falsche

„Religionsfreiheit" mit der Polizei einzubrechen und in
Wiedikon Mormonen-Versammlungen aufzuheben und Häup-
ter derselben abzufassen und wegzuweisen. Die Zürcher

Freitags-Ztg. erzählt darüber: „Der Hauptapvstel, der

Amerikaner Shmidt, brachte in manche Familien Streit
und Zank, indem er die Jugend einzig unter Gott und

die Mvrmonenapostel stellte und behauptete, sie habe we-

der Eltern noch sonstigen Verwandten mehr zu gehorchen.

Frauen und Mädchen gestand ex, daß er und seine Genos-
sen dem schönen Geschlechte sehr geneigt feien, und vcrsi-

cherte, alle Frauenzimmer, die sich mit ihnen vcrheiralhe-
ten, würden im tausendjährigen Reich Heilige sein. Die
hier geschlossenen Ehen wären ungültig; der Prophet am

Salzsee werde Jedem die Fran geben, deren er würdig
sei. Diese und andere unmoralische Lehren, verbunden

mit einem ärgerlichen Lebenswandel, machten endlich den

Anhänger, der den Apostel bei sich aufgenommen, stutzig
und er avertirte die Polizei, was dann die Ausweisung
der Priester zur Folge hatte. Sie behaupteten auch, durch

Auflegung der Hände und Einsegnen von Olivenöl Kranke

heilen zu können, und hatte bereits bei 200 Anhänger ge-

Wonnen, die ihren „Gotteskasten" reichlich,mit Geld ver-
sahen. — Auch in AppenM A. N. ist der Mormonen
Spuck im Schönengrund bis zur Berührung mit der Po-
lizei vorgeschritten. Vorletzten Mittwoch drang diese in
eine Mormonen-Versammlung, die sich im Hause des Hr.
Johannes Alder zusammengefunden hatte, und nahm die

Kantonsfremden unter den Theilnehmern dieser s. g. „Hei-
ligen Versammlung" in polizeilichen Verwahr. Ein Herx
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Bonelli von Anßersihl, Kts. Zürich, genannt „Bruder
Daniels", der den I. Alder und „dessen Haus" getauft

hatte, war das Haupt der Gesellschaft; ihm zur Seite

stand ein Weib von Wiedikon, ebenfalls ans dem erleuch-

teten reformirten Kanton Zürich, das seinem Ehemann

entlaufen war. Auch das St. Gallische radikal-reformirte

Flawyl ist nicht die geringste der Leuchtstätten der „Neuen

Heiligen" — auch es hatte seinen Repräsentanten in dieser

Mormonen-Versammlung, Namens Steiger. Als die Po-

lizci in die Versammlung trat, gelang es dem „Bruder
Daniele" sich zu verbergen — man vermuthete in einen

Kasten; die Hausdurchsuchung blieb fruchtlos. Am folgen-

den Tage trieb wahrscheinlich die Langeweile den Bruder

Danielo aus seinem Verstecke hervor, worauf die beiden

neuen Züribieter-Heiligkeiten, wie ein Appenzcllerblatt sagt,

„unter Weherufen über Svdoma und Gomorrha" im Schö-

ncngrund an den polizeilichen Arm genommen wurden.

Rom. Die Rückkehr des hl. Vaters Pins

IX. in die Hauptstadt der Christenheit geschieht dieser Tage..

Die katholische Welt hat alle Ursache, über den Erfolg
seiner apostolischen Wallfahrt erfreut zu sein.

Dàll. Eine erfreuliche Thatsache bezüglich der kirchli-
chen Zustände m Baden meldet die erste Nummer des An-

zeigeblattes für die Erzdiözese Freiburg vom ll. Juli,
nämlich das provisorische Statut für das LolleZInm tlloo-

loZionm zwischen dem Hochw. Hrn. Erzbischof und der

Staatsregierung abgeschlossen. Es kennzeichnet sich besonders

dadurch als ein für die kath. Kirche erfreuliches, weil die

Staatsbevormundung der Erziehung der kath. Alumnen zum

Priesterstande fallen gelassen worden ist. Die großherzog.

Regierung hat dem Erzbischof die Ausübung seiner bischösl.

Rechte in Absicht ans die Erziehung des Klerus anheim

gegeben und ist somit ein wesentlicher Streitpunkt factisch

erledigt. Interessant ist es, wenn man das frühere Sta-
tut für das tlollkAinm tlwoloAieum mit dem jetzigen
provisorischen vergleicht. Wir wollen nur einige wenige

Paragraphen ihrem Inhalte nach nebeneinander stellen:

Früheres Statut. Jetziges Statut.
Das vollöAiuin tliooloxivuin Die obere Leitung und Beauf-

als Universitätsanstalt steht unter sichtigung des volloßstum tdeolo-
unmittelbarer Aufficht des Ministe- xieum steht dem Erzbischof zu (8 7).
riums des Innern (§ 9).

Die Aufsicht über die Anstalt Die Aufsichtscommission über

»> pädagogischer und ökonomischer die Anstalt in pädagogischer und

Beziehung übt eine besondere Com- ökonomischer Beziehung nebst dem

mission, die sammt dem Direktor Direktor derselben ernennt der Erz-
vom Ministerium des Innern er- bischof unter Berücksichtigung der

nannt wird H8 7 u. 8). porsouso xratoo fH 5 u. 6).

Früheres Statut. Jetziges Statut.
Die dem Direktor untergeord- Die zwei Repetenten ernennt

neten zwei Repetenten werden vom der Erzbischof (8 ö).

Ministerium des Innern angestellt

(8 7).
Die Disciplinar-Vorschrift der Die Hausordnung erläßt der

Anstalt erläßt das Ministerium des Erzbischof und theilt sie dem Mini-

Innern nach Anhörung des Erz- sterium des Innern zur Kenntniß

bischofs (8 6> mit (§ 3).
Die Strafe des Ausschlusses der Die Aufnahme und AuSschlie-

Alumnen geschieht durch die Com- ßung der Alumnen geschieht durch

mission, vorbehaltlich des Rekurses den Erzbischof 7).

an das Ministerium des Innern
(8 22)-

u. s. w.

Aus diesen wenigen Punkten erhellt der große Unter-

schied zwischen früher und jetzt. Das vollexinm tkeolo-

Aieum mit seiner gegenwärtigen kirchlichen Organisation ge-

denkt der Hochw. Hr. Erzbischof im Oktober d. I. zu er-

öffnen. Der Eröffnungstag wird für den greisen Oberhir-

ten die herzlichste Frend'e sein; denn er tritt in den wirk-

lichen Besitz der Ausübung seiner bischöflichen Rechte rück'

sichtlich der Erziehung des Klerus nach canonischen Vor-

schriften, was er so sehnlichst wünschte.

Hätte die großh.. Regierung gleich Anfangs des Con-

flictes diesen friedlichen Weg der Vereinbarung angetreten,

wie viel des Unangenehmen wäre erspart worden! Möge

denn die Gcsammtvereinbarnng in Bälde zu Stande kommen!

An die Kalender-Verleger.

In der General Versammlung des schweiz. Pius-
Vereins zu Beckcnried wurde der Wunsch ausgesprochen,

daß ein Verzeichniß derjenigen ^deutschen und französischen)

Kalender entworfen werden möchte, welche dem kathol.

Volke unbedingt empfohlen werden können. Die Tit. Ver-

lagshandlungen, welche hierauf reflektiren wollen, werden

daher eingeladen, ihre Kalender beförderlich sau die

Adresse der Kirchenzeitnng) zu übersenden, damit dieselben

zu diesem Behuf einer Prüfnugskommission unterstellt und

das Resultat rechtzeitig veröffentlicht werden kaun.

Der Vorstand des schweif. Pius-Vereins

Liebesgaben für das heilige Land.

Von einem Geistlichen des Kts. Luzeru Fr. 5. —

Die in Nr. 35 angezeigten Beiträge „ 599. ^
Summa bis itzt erhaltener Liebesgaben Fr. 694.

Pcrsonal-Chrvnik. Ernennung. sZug.j Ober-Egeri hat sich

einen Pfarrer auserwähit in der Person des Hochw. Hrn. Meier von

Bünzen, der früher in Rothenthurm und in jüngster Zeit im Kanto»

St. Gallen sich befand. Man erwartet ihn auf den 3. Sept. (Mari»

Geburt) in Ober-Egeri.
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